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Erwägungen

E. 1
Das Bundesgericht entscheidet bei Einstimmigkeit in Dreierbesetzung und im vereinfachten
Verfahren über die Abweisung offensichtlich unbegründeter Beschwerden ( Art. 109 Abs. 2
lit. a BGG ). Der Entscheid wird summarisch begründet; dabei kann ganz oder teilweise auf
den angefochtenen Entscheid verwiesen werden ( Art. 109 Abs. 3 BGG ).

E. 2.1
Angefochten ist ein Endentscheid in einem Verfahren über die erleichterte Einbürgerung (
Art. 82 lit. a, Art. 86 Abs. 1 lit. a, Art. 90 BGG ). Dagegen steht die Beschwerde in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten offen; der Ausnahmegrund von Art. 83 lit. b BGG
betreffend Entscheide über die ordentliche Einbürgerung ist vorliegend nicht erfüllt. Der
Beschwerdeführer hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist als Adressat
des angefochtenen Urteils zur Beschwerde befugt ( Art. 89 Abs. 1 BGG ).

E. 2.2
Der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts wurde dem Beschwerdeführer am 12. März
2020 zugestellt. Unter Einberechnung des verlängerten Fristenstillstands aufgrund des
Coronavirus (Art. 1 und 2 der Verordnung vom 20. März 2020 über den Stillstand der
Fristen in Zivil- und Verwaltungsverfahren zur Aufrechterhaltung der Justiz im
Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) [SR 173.110.4]) lief die
Beschwerdefrist am 12. Mai 2020 ab. Die Beschwerde wurde am 12. Mai 2020 und damit
fristgerecht eingereicht. Die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen geben zu keinen
Bemerkungen Anlass, weshalb grundsätzlich auf die Beschwerde einzutreten ist.

E. 2.3
Die Vernehmlassungen des Beschwerdeführers vom 3. Juli 2020 und vom 28. September
2020 sind unbeachtlich, da sie nach dem 29. Juni 2020 und damit nach Ablauf der hierfür
festgesetzten Frist eingereicht wurden.

E. 3
Mit der Beschwerde an das Bundesgericht kann insbesondere die Verletzung von Bundes-
und Völkerrecht, wozu Bundesverfassungsrecht und die von der Schweiz ratifizierten
Menschenrechtskodifikationen zählen, gerügt werden (vgl. Art. 95 lit. a und b BGG ). Die
Verletzung von kantonalem (oder kommunalem) Recht ist dagegen ausser in den Fällen von
Art. 95 lit. c-e BGG kein zulässiger Beschwerdegrund. Hinsichtlich der Verletzung von
Grundrechten gilt eine qualifizierte Rügepflicht. Das Bundesgericht prüft solche Rügen nur,
wenn sie in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden sind ( Art. 106 Abs.
2 BGG ; BGE 145 I 26 E. 1.3 S. 30 mit Hinweis). Auf ungenügend begründete Rügen und
bloss allgemein gehaltene, appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt es nicht



ein ( BGE 145 I 26 E. 1.3 S. 30 mit Hinweisen).

E. 4
Nach Art. 105 Abs. 1 BGG stellt das Bundesgericht auf den Sachverhalt ab, den die
Vorinstanz erhoben hat, ausser wenn diese Feststellungen an einem qualifizierten Mangel
gemäss Art. 105 Abs. 2 BGG leiden. Ein solcher Mangel wird hier nicht geltend gemacht.

E. 5
Wie bereits die Vorinstanz aufgezeigt hat, traten das neue Bundesgesetz vom 20. Juni 2014
über das Schweizer Bürgerrecht (BüG; SR 141.0) zusammen mit der Verordnung vom 17.
Juni 2016 über das Schweizer Bürgerrecht (BüV; SR 141.01) am 1. Januar 2018 in Kraft,
d.h. während der Rechtshängigkeit des vorliegenden Rechtsmittelverfahrens, und lösten
damit das bisher geltende Bundesgesetz vom 29. September 1952 über Erwerb und Verlust
des Schweizer Bürgerrechts (aBüG; AS 1952 1087) ab. In Art. 50 BüG wird eine
übergangsrechtliche Ordnung aufgestellt, welche die Nachwirkung des alten Rechts auf die
unter seiner Geltung verwirklichten Tatbestände festschreibt (Abs. 1) und festhält, dass die
vor seinem Inkrafttreten eingereichten Gesuche bis zum Entscheid darüber nach den
Bestimmungen des bisherigen Rechts behandelt werden (Abs. 2). Die Vorinstanz hat daher
richtigerweise auf das vorliegend zu beurteilende Gesuch um erleichterte Einbürgerung das
alte Recht angewendet.

E. 6
Der Beschwerdeführer macht Verstösse gegen eine Vielzahl von EMRK-,
Bundesverfassungs-, Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen geltend. Sie betreffen
verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit der Durchführung des Verfahrens der
erleichterten Einbürgerung. Soweit sie überhaupt rechtsgenüglich gerügt wurden (vgl.
vorne E. 3), dringen sie, wie zu zeigen ist, im Einzelnen nicht durch.

E. 6.1
Die Vorinstanz und ausführlich bereits das Staatssekretariat für Migration - sowohl im
Verlauf des Einbürgerungsverfahrens als auch in ihrer Verfügung vom 5. Juni 2018 - haben
dem Beschwerdeführer den Verfahrensablauf einer erleichterten Einbürgerung dargelegt
und festgehalten, dass dessen Ablauf bzw. die vom Kanton Zürich veranlassten
Bemühungen um Abklärung der Einbürgerungsvoraussetzungen zweifelsohne rechtmässig
gewesen seien. Soweit der Beschwerdeführer die diesbezüglichen Zuständigkeiten
kantonaler und kommunaler Behörden, insbesondere der Polizei, infrage stellt, kann darauf
verwiesen werden.

E. 6.2
Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, dass die Vorinstanz fälschlicherweise Art. 27
statt Art. 28 aBüG (beide in der Fassung vom 23. März 1990; AS 1991 1034) geprüft habe,
so kann er daraus nichts zu seinen Gunsten ableiten. Die in Art. 26 aBüG (in der Fassung
vom 3. Oktober 2003; AS 2005 5233) aufgeführten Voraussetzungen für die erleichterte
Einbürgerung gelten unabhängig davon, ob eine solche nach Art. 27 oder Art. 28 aBüG
(1990) durchgeführt wird. Sinngemäss gelten sie nach Art. 26 Abs. 2 aBüG (2003) selbst
für Bewerber, die nicht in der Schweiz wohnen. Die erleichterte Einbürgerung bezweckt,
die Einheit des Bürgerrechts der Eheleute im Hinblick auf ihre gemeinsame Zukunft zu
fördern. Deshalb wird bei der Anwendung sowohl von Art. 27 als auch von Art. 28 aBüG
(1990) das Bestehen einer tatsächlichen Lebensgemeinschaft und nicht nur das formelle



Bestehen einer Ehe verlangt (KARL HARTMANN/LAURENT MERZ, Einbürgerung:
Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts, in: Ausländerrecht, Uebersax/Rudin/Hugi
Yar/Geiser (Hrsg.), 2. Aufl. 2009, N. 12.34). Vorausgesetzt wird entsprechend, dass ein
intakter gemeinsamer Wille zu einer stabilen ehelichen Gemeinschaft auch noch im
Zeitpunkt der Einbürgerung besteht ( BGE 130 II 169 E. 2.3.1 S. 171 f. mit Hinweis).

E. 6.3
Der Beschwerdeführer weist darauf hin, dass die Polizei im Rahmen des
Einbürgerungsverfahrens mehrmals "unangekündigt und ungebeten" bei seiner Frau und
ihm zuhause vorstellig geworden sei. Am 5. Juli 2017 gar bereits um 5.20 Uhr. Von diesen
Besuchen fühle er sich in seiner Privatsphäre gestört und erniedrigt. Sinngemäss stellt der
Beschwerdeführer damit die Verhältnismässigkeit des polizeilichen Vorgehens infrage.

E. 6.3.1
In diesem Zusammenhang ist auf den nicht bestrittenen, von der Vorinstanz festgestellten
Sachverhalt hinzuweisen. Gemäss diesem hatte die Polizei bereits seit Ende April 2017 und
bis Ende Juni 2017 mehrmals und vergeblich einen unangemeldeten Hausbesuch
vorzunehmen versucht. Nach diesen erfolglosen Versuchen, die für das
Einbürgerungsverfahren notwendigen Erhebungen zu machen, lud das Gemeindeamt
Zürich den Beschwerdeführer angesichts des seinerseits verweigerten Hausbesuchs zu
einem Abklärungsgespräch bei der zuständigen Behörde ein. Ein solches Gespräch lehnte
der Beschwerdeführer zunächst deswegen ab, weil ihm, anders als gewünscht, kein
amtlicher Übersetzer zur Verfügung gestellt wurde, anschliessend deshalb, weil er sich
nicht von einem Mitarbeiter der Polizei befragen lassen wollte.

E. 6.3.2
Bei der Prüfung, ob die Voraussetzungen für eine erleichterte Einbürgerung gegeben sind,
kommen die Verwaltungsbehörden nicht umhin, die Ehe des Bewerbers zu durchleuchten
und den gemeinsamen tatsächlich gelebten Ehewillen im massgeblichen Zeitpunkt der
Gesuchseinreichung und der Einbürgerung abzuklären ( BGE 130 II 169 E. 2.3.1 S. 172).
Entsprechendes gilt auch für die Prüfung der Integration des Bewerbers gemäss Art. 26
Abs. 1 lit. a aBüG (2003), worunter die Kenntnis einer Landessprache fällt. Dabei ist
unerheblich, dass der Integration des Bewerbers in der Gesamtbeurteilung des Gesuchs um
erleichterte Einbürgerung des Ehegatten einer Schweizer Bürgerin kein übermässiges
Gewicht zukommt. Dass der Beschwerdeführer damit in einem gewissen - und nur
allernötigsten - Umfang Einblick in seine privaten Daten und in sein Privatleben zu
gewähren hat, liegt in der Natur der Sache. Die Frage, inwieweit Hausbesuche bei diesen
Abklärungen notwendig und aufgrund der Gesetzeslage zulässig sind, ist im vorliegenden
Fall nicht entscheidrelevant, da der Beschwerdeführer auch die stattdessen angebotene
Teilnahme an einem Abklärungsgespräch bei der Behörde abgelehnt hat.

E. 6.4
Die Notwendigkeit, im Rahmen eines Einbürgerungsverfahrens behördliche Erhebungen
durchzuführen bzw. durchführen zu lassen, wird durch die Mitwirkungspflicht der Parteien
ergänzt. Diesbezüglich hält Art. 13 Abs. 1 Bst. a VwVG (SR 172.021) fest, dass Parteien in
einem durch eigenes Begehren eingeleiteten Verfahren verpflichtet sind, an der Feststellung
des Sachverhalts mitzuwirken. Diese dem Verwaltungsrecht eigene Verpflichtung gilt auch
in Einbürgerungsverfahren und besteht selbst dann, wenn sich der vom Gesuchsteller zu
erbringende Beitrag zu seinem Nachteil auswirken kann (vgl. Urteil des Bundesgerichts



1C_578/2008 vom 11. November 2009 E. 3.1). Wird diese Pflicht nicht oder nur
unzureichend erfüllt - d.h. die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigert - kann
dies zur verfahrensrechtlichen Konsequenz führen, dass die Behörde auf das Parteibegehren
gemäss Art. 13 Abs. 2 VwVG nicht eintritt.

Die Weigerung des Beschwerdeführers, sich von den zuständigen kantonalen und
kommunalen Mitarbeitern befragen zu lassen, hat dazu geführt, dass die Abklärungen zu
seinem Einbürgerungsgesuch unvollständig geblieben sind. Die Unvollständigkeit betrifft
die entscheidrelevanten Fragen, ob eine tatsächliche, stabile Lebensgemeinschaft mit seiner
Ehepartnerin besteht und inwieweit der Bewerber im Sinne von Art. 26 Abs. 1 lit. a aBüG
(2003) integriert ist. Die Mitwirkung des Bewerbers war demnach notwendig und mit der
Einreichung der erforderlichen Formulare noch nicht zureichend erfüllt, was dem
Beschwerdeführer zudem mehrfach dargelegt wurde. Ein Abklärungsgespräch bei der
Behörde war dem Beschwerdeführer zweifellos zumutbar. Die Vorinstanz verletzt daher
offensichtlich kein übergeordnetes Recht, wenn sie vorliegend die Mitwirkungspflicht des
Beschwerdeführers verletzt sieht und gestützt auf Art. 13 Abs. 2 VwVG nicht auf das
Einbürgerungsgesuch eintritt.

E. 7
Die Beschwerde ist somit abzuweisen. Da sie im Sinne von Art. 64 Abs. 1 BGG
aussichtslos ist, kann das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege nicht bewilligt werden.
Entsprechend hat der Beschwerdeführer die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens zu
tragen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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